
Anlage III zur SV IX/244



Beschlussvorschlag zur Stellungnahme des Landesbetriebes Straßenbau NRW, 
Regionalniederlassung Münsterland, vom 07.08.2015 bezüglich der 5. Änderung und 
Neuzeichnung des Bebauungsplanes „Nördlich der Höpinger Straße“ im Ortsteil 
Darfeld; 
Anlage VI zur SV IX/244 

 
 

Die Anregungen hinsichtlich der Zulässigkeit von Werbeanlagen innerhalb eines Abstands 
von 20 bzw. 40 m zur Fahrbahnkante der L 555 wurde im vorliegenden Bebauungsplan-
entwurf bereits berücksichtigt. Demnach sind Werbeanlagen jeglicher Art in einem Abstand 
von 20 m zur befestigten Fahrbahnoberkante der L 555 unzulässig. In einem Abstand von 
bis zu 40 m bedürfen diese der Zustimmung des Straßenbaulastträgers. 
 
Der Anregung, über die Regelungen der §§ 25 und 28 StrWG NRW hinaus einen Hinweis 
aufzunehmen, dass eine Beteiligung des Straßenbaulastträgers für freistehende Werbean-
lagen auch außerhalb der 20 m Zone im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens erfolgen 
soll, wird dahingehend gefolgt, dass ein entsprechender Hinweis per Roteintragung in die 
Planzeichnung zum Bebauungsplan aufgenommen wird. 
 
Beschlussempfehlung: 
 

Der Anregung wird gefolgt. 

 


